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Case Rive 118, Genéve

Die Verldngerung der militarischen
Schulen

Der Bundesrat hat grundsitzlich der Verlingerung
der Rekrutenschule auf vier Monate, fiir die Kavallerie
auf viereinhalb Monate, zugestimmt. Damit soll in der
Ausbildung unserer Milizen ein weiterer Schritt nach auf-
wirts getan werden, der allerdings den Erwartungen
vieler Eidgenossen nicht entspricht und das Minimum
dessen darstellt, was General Wille in seinem Bericht
iiber den Aktiven Dienst 1914—1918 schon vor zwanzig
Jahren als notwendig bezeichnet hat.

Ein Riickblick auf die Geschichte der Verldngerung

der Dienstzeit ist nicht uninteressant. Die Militirorgani-
sation von 1874 sah fiir die Infanterie eine Ausbildungs-
zeit von 48 Tagen vor. Zu Beginn dieses Jahrhunderts
war man in militirischen Kreisen unseres Landes all-
gemein iiberzeugt, daB in dieser kurzen Zeit die Heran-
bildung kriegstiichtiger Fiihrer und Soldaten nicht mog-
lich sei. Der Bundesrat trug diesen Stromungen dadurch
Rechnung, daB er im Entwurf zur Militirorganisation
von 1907 die Verlingerung der Rekrutenschule auf 70
Tage als notwendig und « wirtschaftlich tragbar » er-
achtete. I'm Nationalrat wurde bei der Behandlung der
Antrag gestellt, auf 60 Tage herabzugehen und schlieB-
lich endete die Sache in einem bezeichnenden demokra-
tischen Kompromif, der die Dauer der Rekrutenschule
auf 65 Tage festlegte. Das Vaterland war wieder einmal
gerettet!
_ General Wille bestitigte durch sein Urteil im Be-
richt iiber den Aktiven Dienst, daB «die mobilisierten
Trl}DDen nicht den Grad von Kriegsbereitschaft und
K.rlegstﬁchtigkeit besaBen, den der Krieg erfordert », weil
die Ausbildung des Heeres ungeniigend war. Mit der
ihm eigenen Offenheit schrieb damals General Wille:
«Der Vorwurf (des mangelnden Konnens) trifft die ver-
ar{twortlichen Behorden und Fiihrer, die politischen und
ml}itﬁrischen, die ihr Gewissen mit halber Kriegstiichtig-
keit _beruhigten und die weitergehende Forderungen der
Gewissenhaften als iibertrieben beiseite schoben. »

1934 forderten die militdrischen Kreise eine Re-
krutenschule von 120 Tagen. Der Widerstand der Be-
horden lieB diese an sich schon damals durchaus be-
rechtigte Forderung auf 90 Tage zusammenschrumpfen.
Heute, vier Jahre spéter, soll dem Verlangen endlich und
trotz@em Rechnung getragen werden. Es ist anzunehmen,
daB in der Bundesversammlung sich die Befiirworter

einer weitergehenden Verldngerung der Rekrutenschule
zum Worte melden werden. Die Urteile militirischer
Sachverstiandiger sind alles andere als einheitlich, so
daBl eine allseitig befriedigende Losung dieser fiir das
Kriegsgeniigen unserer Armee grundlegenden Frage un-
moglich ist.

Die Vorlage iiber die Verlingerung der Rekruten-
schule wird den eidgendssischen Riten in den nichsten
Tagen vorgelegt werden. Sofern bei Annahme das Re-
ferendum dagegen nicht ergriffen wird, kann die Ver-
langerung Schon im Jahre 1939 in Kraft treten. Unsere
Rekruten werden daher schon im kommenden Jahre mit
einer Rekrutenschule von vier, bzw. viereinhalb Monaten
rechnen miissen.

Gleichzeitig mit der Verlingerung der Rekruten-
schulen hat der Bundesrat auch einer Verlingerung der
Offiziersschulen der Infanterie zugestimmt. Vor dem
Jahre 1935 betrug die Dauer der Offiziersschule 80 Tage.
Sie wurde dann um drei Wochen verkiirzt und nun soll
jener Fehler durch eine abermalige Verldngerung wieder
gutgemacht werden. Die Dauer der Offiziers- und der
Unteroffiziersschule soll in Zukunft durch die Bundes-
versammlung festgelegt werden, unter Anpassung an
die Erfahrungen und Bediirfnisse.

Die Unteroffiziersschule der Infanterie ist bei Neu-
ordnung der Ausbildungszeiten im Jahre 1935 am schlech-
testen weggekommen. Sie wurde damals von drei Wo-
chen, bzw. fiinf Wochen verkiirzt auf sage und schreibe
12 Tage! Offiziers- und Unteroffizierskorps haben sich
damals gegen diese Verstiimmelung der Ausbildungszeit
des Unteroffiziers energisch, aber erfolglos, zur Wehr
gesetzt, so gut dies moglich war, ohne die Ausbildungs-
vorlage als solche zu gefihrden. Man behauptete von be-
hordlicher Seite, daBl die Grundlagen fiir den kiinftigen
Soldatenerzieher niedersten Grades in diesen 12 Tagen
gelegt werden konnten und dall seine Heranbildung zum
Fiihrer der Mannschaft im Feld sich in der verldngerten
Felddienstpericde der Rekrutenschule vornehmen Iasse.
Die Bedenken, die wir schon damals dullerten, erfuhren
ihre Bestiatigung durch die Praxis: die meisten Unter-
offiziere wurden in der Ausiibung ihrer doppelten Auf-
gabe, einerseits als Lehrer ihrer Mannschaft, anderseits
als lernende angehende Fiihrer im Feld, geistig iiberfiit-
tert und korperlich iibermiidet, so dall sie schlieblich
mehr oder weniger versagten und zu einem grofen
Prozentsatz verbittert vom « Abverdienen » zuriickkehr-
ten. Davon wissen alle ein Liedlein zu singen, die sich



108

«DER SCHWEIZER SOLDAT>»

1938

mit der Werbung fiir das -auBerdienstliche Schaffen des
Unteroffizierskorps zu Lefassen haben.
Das Urteil iiber unser Unteroifizierskorps lautete

schon damals nicht giinstig, als er in einer dreiwochent-
lichen Unteroffiziersschule vorgebildet wurde. Durch An-

fiigung eines Wiederholungskurses wurde die Vorberei-

tung auf die kiinftige Autgabe verbessert. Die Verkiir-
zung auf 12 Tage hat erreicht, da man heute wiederum
aus dem Munde jedes Offiziers horen kann: Das Men-
schenmaterial, das uns im Unteroffizierskorps zur Ver-
fligung steht, ist gut, aber die Unteroffiziere sind un-
geniigend auf ihre Aufgabe vorbereitet. Sie treten zu
wenig aus sich heraus, sie scheuen sich, eine Aufgabe
frisch anzufassen, es fehlt an Initiative, Unternehmungs-
lust und Selbstidndigkeit im Handeln, an allen diesen Vor-
aussetzungen fiir einen qualifizierten Fiithrer. Wir haben
diese Urteile wohl stets bedauert, uns aber iiber sie nie
gewundert, weil sie durch den allzu kurzen Ausbildungs-
gang des Unteroffizierskorps provoziert wurden und
folgerichtig kommen muBten. Niemand wird erwarten
diirfen, dall ein «zwolftdgiger Unteroffizier » seiner
Sache sicher sei, dall er selbstbewuBt vor seine Mann-
schaft hintreten und sich ihr als initiativer und selb-
stdndiger Fiihrer zeigen konne, wenn ihn auf Schritt und
Tritt die Erkenntnis verfolgt, daBl er von allen den man-
nigfaltigen und immerhin ziemlich kcmplizierten Auf-
gaben und Pflichten kaum die Anfangsgriinde beherrsche.
Soll der Ruf unseres braven und pilichtbewuBten Unter-
offizierskorps verbessert werden, dann kann dies nur
dadurch geschehen, dall das Uebel an der Wurzel an-
gefalit, d. h. seine Ausbildungszeit wesentlich verlingert
und die Vorbildung wesentlich verbessert wird. Wir
haben erwartet, dall die Unteroffiziersschule zeitlich min-
destens so hoch angesetzt werde, als sie vor 1935, er-
géanzt durch einen Wiederholungskurs, war. Wir erachten
die nunmehr vorgesehenen drei Wochen wiederum als
einfach ungeniigend.

Wir wiederholen: Es fehlt in unserer Armee zu
einem ftiichtigen und seiner Auigabe geniigenden Unter-
offizierskorps nicht an « gutem Holz ». Es mangelt auch
riicht an gutem Willen der Unteroffiziere, das Beste aus
sich herauszugeben. Wir sind iiberzeugt, dall eine Unter-
offiziersschule von mindestens 5 Wochen Dauer den
Nachwuchs so wenig in Frage stellen wird wie eine sol-
che von drei Wochen. Ein vermehrtes Opfer wird von
den Unteroffiziersanwértern gerne iibernommen, wenn
damit eine Wertverbesserung erreicht werden kann. Das
Unteroffizierskorps hat sich auch schon vor einigen Jah-
ren bereit erkldart zu einer Uebernahme des Obligatoriums
zweckmdBiger aubBerdienstlicher Betdtigung, ohne dal
seinen von hohen Fiihrern unterstiitzten Wiinschen bis
heute in irgendwelcher Form Rechnung getragen wor-
den wire. Aus eigenem Interesse und im Interesse der
Kriegstiichtigkeit unsrer Armee geben wir dem dringen-
den Wunsche Ausdruck, es mochte die nunmehr vor-
handene Gelegenheit der Neuregelung der Ausbildungs-
zeiten beniitzt werden, um eine Unteroffiziersschule
sicherzustellen, die den hohen Anforderungen entspricht,
die an einen Selbstindigen Fiihrer gestellt werden miis-
sen. Das allein kann das Unteroffizierskorps von dem
lihmenden Druck befreien, seiner Aufgabe nicht gewach-
sen zu sein und die Vorgesetzten nicht befriedigen zu
konnen. Organisation und Bewafinung unserer Armee
sind in den letzten Jahren in erfreulichem MaBe auf
Qualitiit eingestellt worden. Soll dieser gliickliche Um-
stand voll zur Auswirkung gelangen konnen, dann ist es
dringlichstes Bediirfnis, daB auch die Ausbildung auf
Qualitdt eingestellt werde. Vor allem aber ist es notig,

die unterste Fiihrung, dieses stete Sorgenkind der Miliz-
armee, durch einen entscheidenden Schritt nach aufwirts
zu verbessern und nicht aufs neue mit einer halbbatzigen
Regelung vorlieb zu nehmen, die in den iibrigen qualitativ
hochstehenden Rahmen gar nicht hineinpassen will. M.

Ausdehnung der Wehrpflicht

Der Bundesrat hat den ihm vom Eidg. Militirdepar-
tement  vorgelegten Entwurf eines Bundesgesetzes auf
Abdnderung der Militarorganisation durch Ausdehnung
der Wehrpflicht und Umschreibung der Hilfsdienstpflicht
gutgeheifen. Danach wird jeder Schweizer wehrpflichtig
mit dem Jahr, in welchem er das 18. Altersjahr erreicht,
er bleibt wehrpflichtig bis zu dem Jahr, in welchem er
das 60. Altersjahr vollendet. Mit Bezug auf die Hilfs-
dienstpflicht heiBt es: «Die Hilfsdienstpflichtigen sind
zur Ergédnzung, Unterstiitzung und Entlastung der Armee
bestimmt. Sie diirfen jedoch von der Armee nur soweit
in Anspruch genommen werden, als sich dies mit den
Bediirinissen der Kriegswirtschait vereinbaren liBt. »

Die Prioritat fiir die Behandlung dieses Geschiftes
ist dem Stdnderat zugewiesen; mit der Vorberatung
sind die Kommissionen betraut, die sich bereits mit der
Landsturmorganisation und der Organisation der Spe-
zialtruppen zu befassen haben.

: . *

Nur Invaliditat wird kiinftig von der Verwendung in
den Hilfsdiensten ausschlieBen, so daB also bei der Re-
krutierung ein scharferer MaBstab angesetzt wird. Diese
Neuordnung bedingt, dall auch die Wehrminner nach
Beendigung ihrer Dienstpflicht im Landsturm, also vom
zuriickgelegien 48. Altersjahr an (Offiziere vom 52.)
Hilfsdiensten zugeteilt und dort bis zum 60. Altersjahr

- belassen werden. Ein Teil der Hilfsdienste wird bewafi-

net und uniformiert sein. Die Fage der Heranziehung der
Frauen fiir den Aushilfsdienst im Landesinnern, zum Er-
satz ménnlicher Arbeitskrifte, wird im Zusammenhang
mit der Mobilmachung der Industrie und -mit der Organi-
sation der Kriegswirtschaft gelost werden. Die Ausdeh-
nung der Hilfsdienstpflicht darf aber das Funktionieren
der lebenswichtigen Betriebe im Kriege nicht hindern.
Die unentbehrlichen Arbeitskrifte werden nach Bedarf
vom Einriicken dispensiert oder sonstwie dem Hilfs-
dienste oder scgar der iibrigen Armee entnommen wer-
den. Der groBte Teil der Hilfsdienste wird bei einer
Mcbilmachung nicht ohne weiteres einzuriicken haben,
sondern soll nur nach Bedarf einberufen werden.

Die Hilfsdienste miissen gegeniiber friither viel mehr
spezialisiert werden. Jeder Mann muB seine Einteilung
kennen. Einzelne Gattungen werden in kommandierte Ein-
heiten und Detachemente organisiert. Um bei einer
Kriegsmobilmachung verwendungsfahig zu sein, miissen
diese Verbiande vorgebildet und in ihre Aufgaben ein-
gearbeitet werden. Es ist daher unvermeidlich, einen Teil
der Hilfsdienste im Frieden zu Ausbildungskursen einzu-
berufen, deren Dauer durch die Bundesversammlung
festgelegt wird.

Einzig die im Auszugsalter stehenden Dienstuntaug-
lichen sollen eine sanitarische Nachmusterung bestehen,
wihrend von den #ltern Jahrgingen (32. bis 59. Alters-
jahr) erwartet wird, daB sie sich freiwillig einer sanita-
rischen Nachmusterung stellen. Ein Aufruf des Bundes-
rates wiirde dazu auffordern.

Bei Gelegenheit der ganzen Reform soll auch die
Altersgrenze von 40 Jahren fiir die Militirsteuerpilicht
aufgehoben werden. Da die Belastung der Dienstpflichti-
gen bedeutend grofer geworden ist, soll nun auch ein



	Die Verlängerung der militärischen Schulen

